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See the notice on TED website

247550-2026 - Competition
Germany – Postal services related to letters – Postzustellungsaufträge Bund 2
OJ S 71/2026 13/04/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Land Berlin, vertreten durch das Landesverwaltungsamt Berlin
Email: SBVinfo@lvwa.berlin.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Postzustellungsaufträge Bund 2
Description: Lieferung von Postzustellungsaufträgen, Absendeort Berlin, Zustellorte in ganz 
Deutschland außer Berlin. Der Auftrag beinhaltet die Abholung, den Frankierdienst, die 
entsprechenden Nachweise, Vordrucke, den Lieferdienst für die Zustellungsaufträge, deren 
teilweise Sortierung sowie die kostenlose Bereitstellung entsprechender Transportbehälter.
Procedure identifier: f5742f96-bc85-4dc2-939b-b1aeaa18dc8c
Internal identifier: 23-2026
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 64112000 Postal services related to letters

2.1.2.  Place of performance
Town: Berlin
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Additional information: Zustellung in ganz Deutschland außer Berlin

2.1.3.  Value
Estimated value excluding VAT: 2 699 220,00 EUR
Maximum value of the framework agreement: 10 796 880,00 EUR

2.1.4.  General information
Additional information: Es gelten folgende Anforderungen/Angebotsbedingungen (siehe 

 ): 1. Eigenerklärung gemäß https://www.berlin.de/vergabeservice/vergabeleitfaden/formulare/
Formular Wirt-2141 über Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach § 13 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz i.
V.m. § 1 Abs.2 Frauenförderverordnung // 2. Wirt-214 Besondere Vertragsbedingungen zum 
Mindeststundenentgelt // 3. Wirt-2143 Besondere Vertragsbedingungen zur Verhinderung von 
Benachteiligungen // 4. Wirt-2144 Besondere Vertragsbedingungen über Kontrollen und 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/247550-2026
mailto:SBVinfo@lvwa.berlin.de
https://www.berlin.de/vergabeservice/vergabeleitfaden/formulare/
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Sanktionen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (Teil B) // 5. Wirt-124.1 
Einhaltung restriktiver Maßnahmen ggü. Russland // 6. Von den Bietenden bzw. jedem 
Mitglied der Bietergemeinschaft ist das Formular Wirt-124 EU Erklärung zu 
Ausschlussgründen und Angaben zum Unternehmen einzureichen. Alternativ kann die 
Bescheinigung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin zur Aufnahme in das 
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV-Bescheinigung), bzw. eine Bescheinigung 
anderer geeigneter Präqualifikationsstellen eingereicht werden. Anstelle der geforderten 
Nachweise und Erklärungen kann eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung gemäß § 50 
VgV vorgelegt werden. // 7. bzw. 8. Es wird auf die Vergabeunterlagen, ergänzend die ZVB
/BVB des Landes Berlin verwiesen.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice
Participation in a criminal organisation: Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß §123 Absatz 1 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ausgeschlossen werden, wenn der 
Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes 
gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen) oder § 129b 
des Strafgesetzbuches (kriminelle Vereinigungen im Ausland). // Einer Verurteilung oder der 
Festsetzung einer Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung 
einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten 
einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für 
dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. // Unternehmen 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten 
verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs 
verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und 
dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Ein Unternehmen muss zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß 
§123 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, 
dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt 
oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine 
Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach § 129a des 
Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuches 
(terroristische Vereinigungen im Ausland). // Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer 
Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße 
nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer 
rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses 
Unternehmen bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens 
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Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. // Unternehmen 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten 
verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs 
verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und 
dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Money laundering or terrorist financing: Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß §123 Absatz 1 
GWB ausgeschlossen werden, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, 
deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen nach § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach § 89c des Strafgesetzbuchs 
(Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme Ein Unternehmen muss zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß 
§123 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, 
dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt 
oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine 
Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach § 89c des 
Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat 
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass 
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen oder 
wegen einer Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung 
unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte). // Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer 
Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße 
nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer 
rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses 
Unternehmen bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. // Unternehmen 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten 
verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs 
verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und 
dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Fraud: Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
an diesem Vergabeverfahren gemäß §123 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn der 
Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes 
gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den 
Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, oder wegen einer 
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Straftat nach § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen 
den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der 
Europäischen Union oder in deren Auftrag verwaltet werden. // Einer Verurteilung oder der 
Festsetzung einer Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung 
einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten 
einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für 
dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. // Unternehmen 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten 
verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs 
verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und 
dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Corruption: Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß §123 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, 
wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 
des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist 
wegen einer Straftat nach § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung im Gesundheitswesen), § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung von Mandatsträgern), §108f des Strafgesetzbuches (unzulässige 
Interessenwahrnehmung), den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewährung 
und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische 
und internationale Bedienstete) oder Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung 
internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit 
internationalem Geschäftsverkehr). // Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße 
stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den 
vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig 
verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses Unternehmen 
bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher 
gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige 
Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. // Unternehmen werden von der 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen 
nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten 
Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die 
Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 
verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: Ein Unternehmen muss 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren 
gemäß §123 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon 
hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten 
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eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach den §§ 232, 
233a Absatz 1 bis 5, den 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, 
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter 
Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). // Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer 
Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße 
nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer 
rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses 
Unternehmen bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. // Unternehmen 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten 
verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs 
verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und 
dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: Ein Unternehmen 
muss zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem 
Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 4 GWB ausgeschlossen werden, wenn der 
Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung 
von Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine 
rechtskräftige Gerichts oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde 
oder die Verletzung der aufgeführten Verpflichtungen auf sonstige Weise durch den 
Auftraggeber nachgewiesen wird. // Unternehmen werden von der Teilnahme an dem 
Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn nachgewiesen wird, dass diese den 
Verpflichtungen dadurch nachgekommen sind, dass die Zahlung vorgenommen oder sie sich 
zur Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und 
Strafzuschlägen verpflichtet haben.
Breaching obligation relating to payment of taxes: Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt 
des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 
4 GWB ausgeschlossen werden, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben nicht 
nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts-oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder die Verletzung der aufgeführten 
Verpflichtungen auf sonstige Weise durch den Auftraggeber nachgewiesen wird. // 
Unternehmen werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, 
wenn nachgewiesen wird, dass diese den Verpflichtungen dadurch nachgekommen sind, dass 
die Zahlung vorgenommen oder sie sich zur Zahlung der Steuern und Abgaben einschließlich 
Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet haben.
Breaching of obligations in the fields of labour law: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme 
an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn das 
Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. // Unternehmen werden von der Teilnahme an 
dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, 
dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen 
Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und 
Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten 
Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
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Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Breaching of obligations in the fields of social law: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme 
an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn das 
Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. // Unternehmen werden von der Teilnahme an 
dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, 
dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen 
Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und 
Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten 
Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Breaching of obligations in the fields of environmental law: Ein Unternehmen kann von der 
Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen 
werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen 
geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. // Unternehmen werden von der 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen 
nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten 
Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die 
Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 
verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Assets being administered by liquidator: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme an diesem 
Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet. // Unternehmen werden von der 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen 
nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten 
Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die 
Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 
verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Insolvency: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 
124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist. // 
Unternehmen werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, 
wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein 
Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines 
Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem 
Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine 
aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber 
umfassend geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen 
ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
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Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 
Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn über das Vermögen des Unternehmens ein 
dem Insolvenzverfahren vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist. // Unternehmen 
werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten 
verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs 
verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und 
dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 
hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Business activities are suspended: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme an diesem 
Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn das 
Unternehmen seine Tätigkeit eingestellt hat. // Unternehmen werden von der Teilnahme an 
dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, 
dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen 
Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und 
Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten 
Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Grave professional misconduct: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme an diesem 
Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn das 
Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 
GWB wird diesbezüglich entsprechend angewendet. // Unternehmen werden von der 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen 
nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten 
Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die 
Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 
verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Ein Unternehmen 
kann von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB 
ausgeschlossen werden, wenn der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte 
dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen 
hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken 
oder bewirken. // Unternehmen werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht 
ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine 
Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur 
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat 
oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, 
durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen 



247550-2026 Page 8/15

Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und 
personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres 
Fehlverhalten zu vermeiden.
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Ein Unternehmen 
kann von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB 
ausgeschlossen werden, wenn ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann. // Unternehmen werden von der Teilnahme an dem 
Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es 
für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich 
gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, 
die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in 
Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und 
dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete technische, 
organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere 
Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: Ein 
Unternehmen kann von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 
GWB ausgeschlossen werden, wenn eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das 
Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese 
Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt 
werden kann. // Unternehmen werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht 
ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine 
Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur 
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat 
oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, 
durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen 
Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und 
personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres 
Fehlverhalten zu vermeiden.
Early termination, damages, or other comparable sanctions: Ein Unternehmen kann von der 
Teilnahme an diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen 
werden, wenn das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines 
früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd 
mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu 
einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat. // Unternehmen werden von der Teilnahme an 
dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, 
dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen 
Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und 
Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten 
Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: Ein Unternehmen kann von der Teilnahme an 
diesem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden, wenn das 
Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende 
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Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die 
erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder das Unternehmen versucht hat, die 
Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, 
versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 
Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich irreführende 
Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers 
erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. // 
Unternehmen werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, 
wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es für jeden durch eine Straftat oder ein 
Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines 
Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem 
Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine 
aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber 
umfassend geklärt hat, und konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen 
ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.
Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Gemäß § 21 
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) sollen Bewerber von der Teilnahme an einem 
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag für eine angemessene Zeit bis 
zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die 
wegen eines Verstoßes nach § 23 AEntG mit einer Geldbuße von wenigstens 
zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor 
Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein 
vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. // Gemäß § 98c 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) können öffentliche Auftraggeber einen Bewerber oder einen 
Bieter vom Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag ausschließen, 
wenn dieser oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter nach § 404 
Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) mit einer Geldbuße von 
wenigstens Zweitausendfünfhundert Euro rechtskräftig belegt worden ist oder nach den §§ 10, 
10a oder 11 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig 
verurteilt worden ist. // Öffentliche Auftraggeber sollen gemäß § 21 SchwarzArbG einen 
Bewerber oder Bieter bis zu einer Dauer von drei Jahren ausschließen, wenn dieser oder 
dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, §§ 
10 bis 11 SchwarzArbG, § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 SGB III, §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 
Nummer 1, 1c, 1d, 1f oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) oder § 266a 
Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbuches (StGB) zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit einer 
Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. Das Gleiche gilt 
auch schon vor Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall 
angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung 
nach Satz 1 besteht. // Gemäß § 19 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen Bewerber von der 
Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag für eine 
angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit 
ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer 
Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. // Bis zur 
nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 GWB sollen Unternehmen, die wegen eines 
rechtskräftig festgestellten Verstoßes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(LkSG) mit einer Geldbuße nach Maßgabe von § 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind, von 
der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrags ausgeschlossen werden. // Unternehmen werden von der Teilnahme 
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an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, 
dass es für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen 
Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und 
Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten 
Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und konkrete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Postzustellungsaufträge Bund 2
Description: Lieferung von Postzustellungsaufträgen, Absendeort Berlin, Zustellorte in ganz 
Deutschland außer Berlin. Der Auftrag beinhaltet die Abholung, den Frankierdienst, die 
entsprechenden Nachweise, Vordrucke, den Lieferdienst für die Zustellungsaufträge, deren 
teilweise Sortierung sowie die kostenlose Bereitstellung entsprechender Transportbehälter.
Internal identifier: 0

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 64112000 Postal services related to letters
Options: 
Description of the options: Dreimalige optionale Verlängerung des Vertrages, durch 
Willenserklärung des Auftraggebers, um jeweils ein Jahr.

5.1.2.  Place of performance
Town: Berlin
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Additional information: Zustellung in ganz Deutschland außer Berlin

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/06/2026
Duration end date: 31/05/2027

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 3

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 10 796 888,00 EUR
Maximum value of the framework agreement: 10 796 880,00 EUR

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
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5.1.9.
 
Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Bietende, die im Hinblick auf die erforderliche technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen (z.B. 
Unterauftragnehmer oder Konzerntöchter), haben den Vordruck "Wirt-235 Unteraufträge / 
Eignungsleihe" dem Angebot beizulegen oder – bei Vorlage einer Einheitlichen Europäischen 
Eigenerklärung – dort entsprechende Angaben zu machen. Auf gesondertes Verlangen des 
Auftraggebers ist der Vordruck "Wirt-236 Verpflichtungserklärung" zu erbringen. Bei 
Angeboten von Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu Arbeitsgemeinschaften 
zusammenschließen wollen, sind im Angebot die Mitglieder der Gemeinschaft und die 
federführende Firma zu benennen. Mit dem Angebot ist der Vordruck "Wirt-238 Erklärung der 
Bieter-, Bewerbergemeinschaft " abzugeben.

Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: Soweit eine Eintragungspflicht besteht, ist ein aktueller 
Nachweis über den Eintrag in das Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften des EU-Mitgliedsstaates oder Vertragsstaates des EWR-Abkommens, in 
dem das Unternehmen ansässig ist (der Auszug soll zum Zeitpunkt des Fristendes für die 
Angebotsabgabe nicht älter als 6 Monate sein), einzureichen. Wenn keine Eintragungspflicht 
im Handelsregister besteht: Kopie der Gewerbeanmeldung und ggf. -ummeldung für die 
ausführende Betriebsstätte.

Criterion: Professional risk indemnity insurance
Description of selection criterion: Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung mit 
mindestens folgender Deckungssummen pro Schadensfall: Personen- und Sachschäden 2 
Millionen €.

Criterion: References on specified services
Description of selection criterion: Siehe Vordruck in den Vergabeunterlagen!

Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Postlizenz der Bundesnetzagentur

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 11/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/204782
Ad hoc communication channel: 
Name: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/204782
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/204782
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
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Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.meinauftrag.rib.de
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 11/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 31 Days
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.
Additional information: Bestätigungen Dritter und sonstige Urkunden müssen elektronisch 
beigefügt werden. Die Vergabestelle ist berechtigt, bei Bedenken hinsichtlich der Eignung der 
Bietenden/der Bietergemeinschaft die Vorlage von Originalen oder weiteren Unterlagen zu 
verlangen. Dieses können insbesondere ein Bundes- oder Gewerbezentralregisterauszug 
sein. // Der Auftraggeber wird für Bietende, die den Zuschlag erhalten sollen, eine Abfrage bei 
dem Wettbewerbsregister und der EU-Sanktionsliste durchführen. // Angebote, die die 
Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen.
Information about public opening: 
Opening date: 11/05/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European 
Summer Time
Additional information: 1. Für die Abgabe von Angeboten ist eine Registrierung auf 

 über das Bieterportal iTWO tender https://www.berlin.de/vergabeplattform https://www.
 erforderlich. Die Angebotsbearbeitung erfolgt mit meinauftrag.rib.de/public/registerCompany

dem kostenlosen Bieterclient ava-sign, siehe Wirt-2121. Angebote, die per Fax oder per E-
Mail übersandt werden, werden im Verfahren nicht berücksichtigt. // 2. Die rechtsverbindliche 
Unterzeichnung des Angebotes erfolgt elektronisch in Textform. // 3. Die Kommunikation 
erfolgt elektronisch über das Bieterportal iTWO tender. Bieterfragen oder Bieterinformationen 
im Rahmen der Angebotserstellung sind bitte unverzüglich in oben genannter Form an die 
Vergabestelle zu übermitteln. // 4. Eine automatische Information über Änderungen oder 
Konkretisierungen der Vergabeunterlagen erfolgt nur an alle registrierten Bewerber. 
Nichtregistrierte Interessenten sind verpflichtet, sich eigenverantwortlich über Änderungen 
usw. auf der Vergabeplattform, unter  , zu informieren. // https://www.berlin.de/vergabeplattform
5. Die Teile des Angebotes, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten oder aus 
anderen wichtigen Gründen dem Geheimschutz unterliegen, sind entsprechend zu 
kennzeichnen.
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Electronic invoicing: Not allowed
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 1
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.berlin.de/vergabeplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/registerCompany
https://www.meinauftrag.rib.de/public/registerCompany
https://www.berlin.de/vergabeplattform
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5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Landes Berlin
Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen 
sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach 
Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 
Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber 
gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies 
aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines 
geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 
134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die 
Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union (§ 135 GWB).
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des 
Landes Berlin
Organisation receiving requests to participate: Land Berlin, vertreten durch das 
Landesverwaltungsamt Berlin - Landesverwaltungsamt Berlin
Organisation processing tenders: Land Berlin, vertreten durch das Landesverwaltungsamt 
Berlin - Landesverwaltungsamt Berlin

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Land Berlin, vertreten durch das Landesverwaltungsamt Berlin
Registration number: 11-1301542000-05
Postal address: Fehrbelliner Platz 1
Town: Berlin
Postcode: 10707
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: Landesverwaltungsamt Berlin
Email: SBVinfo@lvwa.berlin.de
Telephone: 000
Other contact points: 
Official name: Landesverwaltungsamt Berlin
Department: Logistikservice
Postal address: Fehrbelliner Platz 1  
Town: Berlin

mailto:SBVinfo@lvwa.berlin.de
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Postcode: 10707
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: LS xx
Email: xxx@lvwa.berlin.de
Telephone: 000
Roles of this organisation: 
Buyer
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for 
works, supplies or services intended for other buyers
Organisation receiving requests to participate
Organisation processing tenders

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Landes Berlin
Registration number: 11-1300000V00-74
Postal address: Martin-Luther-Str. 105
Town: Berlin
Postcode: 10825
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: Vergabekammer des Landes Berlin
Email: vergabekammer@senweb.berlin.de
Telephone: +49 30 9013 8316
Fax: +49 30 9013 7613
Internet address: https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht
/vergabekammer/
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 7a903052-fdcf-4acf-92f6-b596b9294d6f  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
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Notice dispatch date: 10/04/2026 13:58:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 247550-2026
OJ S issue number: 71/2026
Publication date: 13/04/2026
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